
Keine Rechnungsberichtigung bei unzureichender Leistungsbeschreibung 
 
| Ein Dokument ist nur dann eine Rechnung und damit rückwirkend berichtigungsfähig, wenn es 
eine Leistungsbeschreibung enthält. Hierzu hat der Bundesfinanzhof nun klargestellt, dass 
eine ganz allgemein gehaltene Leistungsbeschreibung („Produktverkäufe“) nicht ausreicht. | 
 
War der Vorsteuerabzug z. B. wegen einer unvollständigen Rechnung unzutreffend, kann dies 
zu hohen Nachzahlungszinsen führen. Es besteht aber eine Berichtigungsmöglichkeit, wenn 
das Ursprungsdokument umsatzsteuerrechtlich eine Rechnung darstellt. Dies ist der Fall, wenn 
es folgende Mindest-Bestandteile enthält: Rechnungsaussteller, Leistungsempfänger, 
Leistungsbeschreibung, Entgelt, gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer. 
 
Der Bundesfinanzhof fordert in diesem Zusammenhang nicht die inhaltliche Richtigkeit der 
Angaben. Dies darf allerdings nicht dazu führen, dass Angaben im Hinblick auf die Mindest-
Bestandteile derart ungenau oder falsch sind, dass sie einem Fehlen dieser Angaben 
gleichzusetzen sind. 
 
So verhält es sich, wenn sich aus der Abrechnung keinerlei Anhaltspunkte für die Art des 
gelieferten Gegenstandes oder der sonstigen Leistung ergeben. Nach diesen Maßstäben fehlte 
es im Streitfall an einer berichtigungsfähigen Rechnung. Denn die Angabe „Sales Products“ 
nimmt Bezug auf Produktverkäufe, lässt jedoch die Art der verkauften Produkte gänzlich offen. 
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